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desselben wird eine Commission ernannt, die aus den

BB. Lüthi von Solothurn, Ochs, Meyer von
Arau, Crauer und Fornerau besieht.

Der Senat empfängt einen Beschluß, welcher
das Vollzieyungsdirektorium auf desselben Einladung
hin, berechtigt, zu den vier bereits ernannten Mini-
siern zwei neue zu ernennen; das Direktorium hatte
darüber a» die Gefezgebcc folgendes geschrieben:
„Die Cousiikution yat dem Finanzmimster eine allzu-
große Last aufgelegt, indem er mit der Verwaltung
der Finanzen noch die derStaatswuthschafc vereinigt;
wie sollen besonders unter diesen Umständen, die Kraft
te eines einzigen Mannes für beide Fächer ausreichen?
Eben so wenig werden bei ein und demselben Snb-
jekle die erforderlichen Fähigkeiten zu finden seyn, um
ver Organisation unsrer bewafnecen Macht und der
Führung der auswärtigen Angelegenheiten zugleich vor-
zusi-hen; das Oirekcorium schlägt Euch demnach vor,
B. Repräsentanten, durch ein Ockret bcgwältiget zu
gvxrden, über die bereits ernannten 4 Minister noch
einen ;ten für das Kriegswesen und einen 6ten für
die Staatswirthschafl zu ernennen.. Ochs: dieEou-
stitution ist für Zeiten des Friedens gemacht, wo der
Kriegsminister wenig oder gar keine Geschäfte haben
wird, auch der Minister der auswärtigen Angelegen-
Heiren, wird mir solchen eben nicht zu sehr überladen seyn.
Ist der Minister ein Diplomatiker, so wird er einen
Kriegskundigen zum Chef de Bureau haben können
und umgekehrt. Bad ou will den Beschluß verwer-
sen; die Verfasser der Constitution werden genugsam
untersucht haben, ob vier M nister hinreichend seyen —
Die Constitution erlaubt freilich der Gesezgebung die
Zahl derselben auf sechs zu erhöhen, wann ausseror-
deutliche Umstände eintreffen ; aber daß solche izt schon
da die Minister noch nicht einmahl ihre Venichrun-
gen angetreten haben, vorhanden seyn, kann man nicht
annehmen. Luthi von Solothurn spricht ebenfalls
gegen den Beschluß. Wenn die ernannten Minister
den Geschäften nicht gewachsen sind, so suchen die
Direktoren sich fähigere Leute. U st cri glaubt der
Umfang der Geschäfte seye sezt, wo alles neu organi-
sirr und gleichsam erschaffen werden muß, für 6 Mi-
Ulster noch groß genug, dagegen könnte leicht einc beft
scre Vertheilung der Arbeiten als die vorhandne, zu
treffen seyn, er schlägt dazu eine Commission vor.
O ch ö. Es ist ein sonderbar verkehrter Weg, den das
Direktorium einschlägt; es hätte erst die Frage vorle-
gen iouen, ob vier ober sechs Minister zu erwählen

hernach erst die Erneuungen vornehmen.
Vier Minêr, glaubt er, könnten völlig hinlänglich
lchn; m Aufsicht auf den Minister des Kriegs und
der auswärtigen Angelcgenhêitenchabe er bereits seine
Meinung geäußert, und was den Minister der Füian-
zen betreffe, so seyen demselben Handlung, Manu-

Zugegeben worden, damit er die na-
turnchen Verhaltnisse aller dieser Theile stets gehörig
un Auge behalte, und weniger einseitig auf bloße Gelb-

spàlatkonen ausgehe; -- die kleinere Zahl der Mi-
nistcr seye auch unserm Finanzzustand angemessen ---
Auf der andern Seite gestattet die Constitution die
Vermehrung; und daß die neue Organisation aller
Dinge die fremden Truppen die wir im Land haben,
außerordentliche Zustände seyen, könne man doch wohl
unmöglich läugnen. Er stimme aber für die Annahme
des Beschlusses nnd hatte nur gewünscht, der Gr.
Rath würde eine Zeit von sechs Monaten oder einen
andern bestimmten Termin, wie lange die zwei neuen
Ministerien daurcn sollen festgesczt der Beschluß
wirb einer Commission, die aus den B. Zaslin,
Muret und Ochs besieht, zur Uutersuchung übers

gebe».
Der Beschluß, welcher ein Ausfuhrverbot der

Verwaltungskammer des Kantons Zürich aufhebt,
wird angenommen. Der Senat empfängt einen Be-
schluß über die Frage: ob und wie die bereits erledig-
ten und ledig werdenden Stellen in der Legislatur und
in den Disiriktsgerichten vor den künftigen allgemeinen
Wahlen solle» wieder bcfezt werden. Es wird des

schlössen eine Commission zu Untersuchung desselben

niederzusetzeg.
Ein Beschluß, der eine vom Direktorium vorge-

schlagne Eintheilung der Verrichtungen der Minister
gut heißt, wird an die über Bestimmung der Anzahl
der Minister geordneten Commission verwiesen.

1.

Das Vollziehungsdirectorium an den Bürger Rapi-
naz, Commissar der französischen Republik bet der
Armee in Hclvcticn. Arau den 9. May -7^-

Bürger Commissar!
Das helvetische Vollziehungsdirectorium wird nicht

eher aufhören Sie mit Vorstellungen anzugehen, als
bis Sie den Uebeln welche die verschiedenen Theile
Helvetiens bedrücken, werden Schranken gesezt haben.
Vorgestern Abend schloß ein Détachement französischer
Truppen, welche in Luzcrn einquartiert sind, die Thore
dieser Stadt, »nd begab sich zu fünf Bürgern, die es

gefangen »ahm. — Hernach verfügte es sich auf daS

Stadthaus, versiegelte daselbst die öffentlichen Kassen,
so wie auch diejenigen wohlthätigen Stiftungen, wel-
che zum Trost der leidenden Menschheit bestimmt sind.

B- Commissar, diese Maasregeln gegen ein Volk,
dessen Beschützer das französische Direktorium ist, sind

sicher eben so sehr seinem Willen, als den heilige»
Grundsätzen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu-
wider.

^ ^Das Dircctorium ersucht Sie, B. Commissar, daß
da der Unterhalt der franz. Truppen den Verwaltungs-
kammern der Kantone zukömmt, Sie diesen Kammer»
auch die Freiheit lassen wollen, dasjenige aus den oft
fentlichen Kassen zu entheben, was dieser Unterhalt er-

fodm: dies verlangt die Gerechtigkeit, dieses ist der



allgemein bekannte Wille des franz. Directoriums, und
eben so ist es auch der Proclamation vom 19. Gerinst
nal gemäß.

Es verlangt von Ihnen, B. Commissar, daß Sie
Befehle ertheilen, damit die Cassen frommer Stift
tungen, des Hospitals, des Waisenhauses und anderer
mehr, von den strengen Maasnahmen befreit bleiben,
die in Bezug der öffentlichen Geldergetroffcn worden sind.
Diese Cassen sind gar kein öffentliches Gut; sie haben
sich durch die Geschenke von Partikulare», die von
ihren Glücksgntern einen würdige» Gebrauch zum
Trost der leidenden Menschheit gemacht haben, gebil-
dct — Heilig sind sie als Eigenthum der Armen, Kran-
ken und Waisen; und auch selbst mitten in den Schrek-
Nissen einer durch Sturm eroberten Stadt wurden sie

immer verschont.
Es ladet Sie endlich ein, in Rücksicht der Ver«

haftnehmungcn die in Luzern statt gehabt haben, zu bc-
denken, daß das helvetische Directorium ein Recht hat,
Mittheilung von denjenigen Verbrechen zu erwarten,
die solche Masregeln veranlaßt haben.

Unser Minister in Paris wird binnen vier Tagen
ausführlichen Bericht von allem was in Luzern sich

zugetragen hat, erhalten, und das helvetische Directo-
rium Host, indem es zur Quelle der Kraft selbst eiupor-
steigt, diesselberein und wohlthätig durch ihre verschie-
denen Canäle herabfiiessen zu sehen.

Republikanischer Gruß.
Der President des Vollziehungsdirectoriums

Legrand. Steck Generalsecretair.

An den Bürger Rapinaz, Kommissair bei
der fränkischen Armee i» Helvetien.

Arau den 6. Mal 1798.
Bürger Commissar!

Diesen Augenblick vernimmt das Direktorium,
daß der Lieferungskommissair Rouhiere und seine
Agenten in Bern, sich erlauben zu jedem Preis den
Vorrath von Instrumenten, die zur Stuckgicsserey,
einer ausse>.st kostbaren Einrichtung und die die einzige
ihrer Art in Helvetien ist, zu verkaufen.

Das Direktorium kann nicht glauben, Bürger,
daß die französische Regierung eine Beraubung bellige,
die ihr« traurigen Folgen auf die Zukunft sowohl,
als über die Gegenwart verbreiten würde; es kann
nicht vermuthen, daß das Direktorium der grossen
Nation ein Volk, für dessen Freund es sich erklärt
hat, zum ärmsten, schwächsten und unglücklichsten ab
ker Völker machen wolle.

Nein, Bürger Kommissar, die franz. Regierung
hat nicht unsern Untergang gewollt, als sie beschlossen
hat uns die Freiheit zu geben, sie verabscheut die
Kunstgriffe einer ehrgeitzigen Politik, die demjenigen
d u schmeichelhaften Namen Freund giebt, den sie
zerdrückt; und gewiß, wenn es uns zu sich empor-
hebt, wenn es uns Brüder nennt, so geschieht es,
weil, indem es die unverjährbaren Rechte der Natur
vus wieder giebt, es auch diejenigen aneikcnnt, die

wir ans politisches Daseyn und auf Nationalwohi-
stand haben.

Heule noch senden wir an unsern Minister in Pas
ris den Befehl, vom Direktorium einen Entscheid
über diesen besondern Gegenstand anzusuchen; die La-
sten, die uns drücken, müssen nothwendig groß seyn,
da unsre Vorstellungen und Klagen so häufig sind.

Wir hoffen, Bürger Kommissar, baß Sie dein
jenigeu Gehör geben werden, die wir heute an Sie
richten, und daß Sie Befehl ertheilen werben, dami!
der, für Frankreich eben so schändliche als für uns
verderbliche Verkauf, der in Bern vorgenommen Wirt»,
aufgeschoben bleibe, bis die entscheidende Antwort,
der wir entgegen sehen, wird angekommen seyn.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollzichungsdirektoriums

Legrand. Steck, Gcneralsek.
Z.

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen Repll«
bUk an den Bürger General Schauenburg.

Burg er General!
Das heiver. Vollziehungsdirektorium zeigt Ihnen

ein Verfahren des B. Kommissar Rouhiere, weiches
ihm, um der Absichten willen die dasselbe verrath,
den lebhaftesten Schmerz verursacht, an.

Der Br. Kommissar Rouhiere erlaubt sich,
die Waffen und das Eisen aller Art, das im Arsenik
zu Sowthurn liegt, um niedrigen Preis verkauft» zu
lassen. Das Direktorium, Bürger General, W.U nicht
von dem Verfahren selbst, welches die helvetische M
puvlik cineS schwachen Vcrtheidigungsmiltels gegen
iniiere Feinde beraubt, und die frauzvsische Regierung
in Verbacht bringt, sie wolle das Volk, dessen Be-

schützen» sie ist, zu Grunde richten, sprechen.
Aber, Br. General, eine solche Freiheit ist es

nicht, die das Direktorium der grossen Nation uns

hat ertheilen wollen. Ein schwaches Volk wird te/

ständig unterdrückt, und wenn es zu seiner ErhalMS
immer genöthigt ist, zur beschützenden Stärke seine

Zuflucht zu nehmen, so hat es für sich keine Freiheit,
kein polnisches Daseyn mehr. Sollte dieses unsere

Lage bleibe», so würde die WohAhat der französischen
Regierung ein Ccheiugeschenk seyn; keine Großmulh
fände sich in den Beweggründen, die sie vcraulaijt
hatte», sich unsrer Sache anzunehmen, und wir wären

zu keiner Erkenntlichkeit Aegen dieselbe verbunden.
Ueberzeugt daß es keineswegs die Absicht des ftnw
zönschen Direktoriums ist, daß das helvetische Von
alles dessen beraubt werde was ihm einige Achtung
verschaffen kann, bittet Sie das Direktorium, Bur-
ger General, dem B. Kommissar Rouhiere gütigst
den Befehl zu ertheilen, den schändlichen Handel, des

in Solothurn getileben wird, einzustellen.
Der Ruhm des fränkischen Namens, das Heu

der werdenden Republik und Ihr eigen Herz werden sich

ohne Zweifel vereinigen, dieses von Ihnen zu begehren.

Republik. Guiß! Der P.ä,. des Vollz. D-rekt.

Lcgrgnv. Steck, Generier.
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